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1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 BauGB)

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 (1) 1 und (3) BauGB)

ZEICHENERKLÄRUNG

Allgemeines Wohngebiet1.1

2.1

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, 
STELLUNG BAULICHER ANLAGEN (§ 9 (1) 2 BauGB)

3.1

7.1 Grenze des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

7. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES BEBAUUNGSPLANS
(§ 9 (7) BauGB)

8. SONSTIGE PLANZEICHEN UND -DARSTELLUNGEN

bestehende Gebäude

8.4

bestehende Flurstücksgrenzen mit Grenzpunkten

8.5

Baugrenze

W
hs

4. VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 (1) 11 BauGB)

zu erhaltender Einzelbaum

6. BINDUNGEN FÜR DIE BEPFLANZUNG UND DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 (1) 25 BauGB)

6.1

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig 

3.2

geplante Neuparzellierung (unverbindlich)

8.3

4.1 Straßenverkehrsfläche (Fahrbahn)

8.1

Art der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)

Bauweise

Zahl der Vollgeschosse

Maximale Gebäudehöhe 
(TH=Traufhöhe, FH=Firsthöhe)

Dachform und Dachneigung (DN)

Füllschema der Nutzungsschablone:

8.2

Wirtschaftsweg4.2

5. GRÜNFLÄCHEN (§ 9 (1) 15 BauGB)

5.1 Öffentliche Grünfläche mit DenkmalD

Bestandsbäume aus Vermessung

8.6

bestehende 20 kV-Freileitung (wird verlegt)

484

8.7

Höhenlinien in 0,5m-Schritten

maximal zulässige Grundflächenzahl 

maximale Traufhöhe (siehe textliche Festsetzungen)

maximale Firsthöhe (siehe textliche Festsetzungen)

z.B. TH = 6,5m

z.B. FH = 10,5m

2.3

2.4

maximale zulässige Zahl der Vollgeschosse2.2


